
 

Stellt sich später ein: Der Erfolg 
 
Sind die Kosten- und Umsatzplanung abgeschlossen, können Sie den voraussichtlichen Gewinn 
Ihres Unternehmens anhand der Rentabilitätsvorschau, für die wir Ihnen ein Muster im Download-
Bereich eingestellt haben, ermitteln.  
 
Das dort ermittelte Betriebsergebnis beziehungsweise der Gewinn muss zumindest Ihren 
Lebensunterhalt sicherstellen. Da Sie als Selbstständiger voll für Ihre Altersversorgung und 
Krankenversicherung aufkommen müssen und auch die Sozialleistungen, die bisher der Arbeitgeber 
getragen hat, nunmehr entfallen, muss der Gewinn vor Steuern je nach Familienstand und 
persönlicher Steuerbelastung etwa bis zu 50 Prozent über dem Gehalt liegen, das Sie als Angestellter 
bezogen haben. Erst dann erzielen Sie das gleiche Einkommen. 
 
Ein Gewinn, der lediglich den Lebensunterhalt sichert, und daher vom Unternehmer voll entnommen 
werden muss, reicht nicht aus, um langfristig am Markt zu bestehen. Substanzerhaltung, 
angemessenes Unternehmenswachstum und die unternehmerischen Risiken müssen ebenfalls durch 
den Gewinn gedeckt sein. Ein Uhren- und Schmuckeinzelhändler zum Beispiel muss Rücklagen zum 
Ausgleich saisonaler Schwankungen haben, weil in dieser Branche oft mehr als die Hälfte des 
Jahresumsatzes in den Monaten Oktober, November, Dezember erzielt wird. Steuerlich zulässige 
Abschreibungen etwa von Maschinen und Geräten, dürfen nur von ihrem Anschaffungspreis 
berechnet werden. Steigende Preise haben zur Folge, dass die Rücklagen für notwendige Neu- und 
Ersatzanschaffungen, nicht mehr den vollen Wiederbeschaffungspreis decken. Die Differenz muss 
ebenfalls durch den erzielten Gewinn erwirtschaftet werden. Nur dann ist die Substanzerhaltung des 
Unternehmens gesichert. 
 
Jeder Existenzgründer geht davon aus, dass sein Unternehmen im Laufe der Zeit wachsen wird. Neue 
Maschinen und Geräte sollen angeschafft, das Warenlager aufgestockt werden. Die dafür 
notwendigen Mittel müssen aus den Gewinnen des Unternehmens angespart werden. Auch wenn die 
Anschaffungen zunächst durch Bankkredite finanziert werden, sind die zusätzlichen Zinsen und die 
Tilgung zu erwirtschaften. Das Wachstum muss also anteilig aus den erzielten Gewinnen finanziert 
werden. Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Mittel für Substanzerhaltung und Wachstum 
sowie für allgemeine Unternehmensrisiken aus dem Gewinn nach Steuern gebildet werden müssen. 
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